
ERASMUS + in Großbritannien 
Regelung nach dem Brexit-Abkommen

Am 29.01.2020 wurde das Brexit–Abkommen im EU-Parlament ratifiziert. Das heißt 
Großbritannien bleibt bis zum Ende der aktuellen Programmlaufzeit 20/21 im Erasmus 
Programm. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsphase, in der sich nichts ändern wird. Je-
doch werden Änderungen beim Aufenthaltsrecht eintreten. In diesem Zusammenhang 
möchten wir auf die folgende Seite der Deutschen Auslandsvertretungen im Vereinig-
ten Königreich hinweisen: 

https://uk.diplo.de/uk-de/brexit-infos-deutsch

Aber auch danach, im Jahr 2021/22, sind laut DAAD Mobilitäten nach Großbritannien 
noch förderfähig, da die Mittelbeantragung und Bewilligung dafür noch im Jahr 2020, 
also in besagter Übergangsphase erfolgt. Hier geht es zur BREXIT-Infoseite des DAAD.

Stand Ende Dezember 2020 verlässt Großbritannien (England, Schottland und Wales) 
allerdings im Zuge des BREXIT das ERASMUS-Programm zum Jahr 2020/21 nach 30 
Jahren. Laut DAAD sind ERASMUS-Mobilitäten nach Großbritannien dennoch möglich: 
In der Förderlinie „Mobilität mit Programmländern“ sind in den laufenden Projekten 
(2019 und 2020) Personal- und Studierendenmobilitäten bis zum Ende der Projektlauf-
zeit (Projekt 2020: bis zum 31. März 2023) unter den regulären Förderbedingungen und 
Vorgaben möglich. Dies betrifft auch Studiengebühren: Für Erasmus+ Geförderte dür-
fen weiterhin keine Studiengebühren (home fees, international fees) erhoben werden.

Irland ist übrigens nicht betroffen und Nordirland soll ebenfalls im ERASMUS-Pro-
gramm bleiben.

Der von Boris Johnson angekündigte Ersatz, das Turing-Programm, richtet sich wohl nur 
an britische Studierende, die ins Ausland möchten. Wie die Lösung für Gaststudieren-
de aus den ERASMUS-Teilnehmerländern ab 2022/23 aussieht, ist nicht klar.

Teilnehmer_innen mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen (z.B. alleinerzie-
hend mit Kind ins Ausland) können eine zusätzliche Förderung beantragen.

Volle akademische Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen durch 
die Heimathochschule gemäß dem vorab vereinbarten Studienprogramm (Learning 
Agreement)


